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neralſuperinteudenten unterſucht . rintendenten ſind keine vorhan⸗

túe, den,

II ,

Von der Aehnlichkeit beider Kirchen .

Dieſe Unterſchiede ſind wohl ſtark genug , um
zwiſchen beiden Kirchen eine undurchdringliche Schei⸗
dewand aufzuführen . Dennoch ruhen dieſe Kirchen bei⸗
de auf Einem Grunde » auf dem Glauben an Jeſus
»Chriſtus , und an ſeine ewige , den Menſchen mit

b punir > Öptt verföhnende Liebec , und dennoch ſind beide
ke Ge

von Cinem Geifte , von dem der freien Forſchung in
der h. Schrift belebt ; weshalb ſie auch die mehr
oder weniger trüglichen Erkenntnißmittel anderer Chri⸗
ſtenvereine durchaus verwerfen , nämlich das Licht der
ſogenannten innern Offenbarung , deſſen ſich alle Sec⸗
ten zu rühmen wiſſen , ſodann die Stütze mündlicher
Ueberlieferung , deren ſich die übrigen Kirchen oft zu
bedienen pflegen . Daher denn Reformirte und Luthe⸗
raner , ohne auf eigene Meiſterſchaft Anſpruch zu ma⸗
hen , blos als lehrbegierige Schüler zu den Füßen des
Herrn ſitzen , der ihnen in der Schrift , als dem ewig
hallenden Sprachrohre ſeines Mundes , ſtets gegenwär⸗z
tig ift ; auh tommen fie niht , um wie Sadducäer
und Phariſäer mit ihm zu ſtreiten , iſondern um wie



Nicodemus zu fragen , was ſie thun ſollen , damit

das ewige Leben gewonnen werde . Bei dieſer Einig⸗

keit über den Grund und über die Art des Erken⸗

nens kann auch die Frucht deſſelben unmöglich ein

Zankapfel ſeyn , oder wenn ſie es wäre — und über

die edlern Güter kommt es leicht zu heiſſeren Käm⸗

ffen — fo find doh die evangelifhen Streiter wie⸗

der zunächſt berufen , ſich am Altare des Friedens die

brüderlichen Hände zu reichen . Letzteres um ſo mehr ,

da ſie wirklich in vielen weſentlichen Sätzen , nament⸗

lich in den drei Hauptſtücken des chriſtlichen Glaubens ,

ſo wie in der ganzen Sittenlehre übereinſtimmen .

Doch ſelbſt in jenen Trennungspunkten lehren ſie noch ,

ſo fern man ſich nur einiger weitern wiſſenſchaftlichen

Fragen enthalten will , immer einmüthig : von den

Menſchen werden einige ſelig , andere nicht , alle aber

haben einen Trieb zur Sünde empfangen , und wer⸗

den , wie mächtig dieſer auch ſey , nach dem Geſetze
Gottes gerichtet . — In der Perſon von Jeſus Chri⸗

ſtus iſt Göttliches und Menſchliches vereinigt , der

Herr iſt allgegenwärtig , allmächtig , zur rechten Hand

Gottes erhoben , und vermöge dieſer Herrlichkeit ein

würdiger Gegenſtand unſrer frommen Gebete . Menſch

iſt der Sohn Gottes darum geworden , um uns durch

ſein Leben , Lehren , Leiden , Sterben und Auferſtehen

von der Sünde zu erlöſen ; denn aus eigener Kraft

vermag der Sterbliche , ſchon durch den Fall der er⸗

ſten Eltern geſchwächt , ſich nicht zu rechtfertigen , wie
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er denn ohne Einwirkung der göttlichen Gnade ewig
verloren wäre . Mittel , uns dieſer Gnade zu verſi⸗
chern , ſind einmal die h. Schrift , denn ſie lehrt , was
der Menſch nach dem Willen des Höchſten zu befolgen
habe , um ſelig zu werden ; dann die h. Sakramente ,
weil durch ſie das Göttliche ſich mit dem Gottgeſinn⸗
ten verbindet . So iſt die h. Taufe ein Pfand , daß
die Sünde abgewaſchen , und die Kindſchaft Gottes

gewonnen wird ; ſo iſt das h. Abendmahl ein Siegel ,
daß wir dadurch des Leibes und Blutes Chriſti und
der Wohlthaten des Erlöſungswerkes theilhaftig wer⸗
den . — Die Kirchengebräuche ſind nach der Anſicht
beider Theile einfach , ſachgemäs und ohne Begünſti⸗

gung des Aberglaubens einzurichten ; die Kirchenver⸗
faſſung endlich empfängt , wie die Kirche überhaupt ,
nur von Chriſtus Weihe und Geſetze . Die Seelſor⸗
ger bilden einen Stand aber keine Kaſte .

In ſo vielen , innerlich und äußerlich gleich wich⸗
tigen Theilen , ſind daher beide Kirchen im Allgemei⸗
nen ſelbſt da noch einig , wo ſie am weiteſten von
einander abzuſtehen ſcheinen . Hiezu kommt , daß ein⸗

zelne Landeskirchen der Lutheraner ſowohl als der Re⸗
formirten den unter I . gezeichneten Unterſchied theil⸗
weiſe niemals in ſeiner ſchneidenden Schärfe aner⸗
fannt , oder ihn doh niht immer beibehalten baben .

Was zunächſt die Reformirten betrifft , ſo
ſind wenigſtens ihre ſogenannten Univerſaliſten der

Lehre vom unbedingten Rathſchluſſe Gottes niemals
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Abeigetreten , ſondern bierin Der Gemeinſchaft mit tgs

ten latheriſchen Glaubensbrüdern treu geblieben %)
»Daß wir im h. Abendmahl des wahrer Leibes und

Blutes Ehriſti theilhaftig werden , lehren mehrere re⸗

formirte Kirchenbekenntniſſe der Deutſchen , Franzbſen

und Engländer, wörtlich wie Luther , in ſo ferne die⸗

Aſer oft wiederholt /navir bleiben kurz bei den runden

Sioen der Emſetzung ſteben . “ “ ) — Rückſichtlich

Ader Religivitsgeb räuchſe haben die Reformirten

anicht nur in Deutſchland , ſondern auch in Holland )

Ahre Geſangbücher ſchon längſt mit Liedern von

3Lüther und Lon ſpätern Dichtern bereichert . Beſonde⸗

übVorleſer hin der Kirche ſind größtentheils verſtummt .

„ Von der zhöhenn Kirche in England werden viele

Poſttt aig ed gefeiert ) und die gottesdienſtlichen Hand⸗

Alünngen überhaupt mit großem Gepränge vollbracht ,

auh pflegen Dort die Gemeinden ihren Prediger nicht

aämmer ſchwöigend anzuhören , ſondern ihm auf einzelne

Formieln mit lauter Stimme und oft mimiſch mit ge⸗

üͤbogenen Knieen zu antworten ! Die Liturgie die⸗

„ſer letztern Kirche iſt nicht nach dem Vorbilde der

. ) Strimeſius Cinigkeit der Lutheriſchen und Re⸗

formirten . 1704 . Si' 104 .

x 6 B. Winer „ Compäkatibde Darbtenüng des Lchr -

SBegrifls der verselliédenen Christlichen Kirchenpar -
d4 hiin LeipzigitBMn

sieaas Benthem , Holländiſcher Kirchenſtaat . cap “ 41.
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Genfer , ſondern aus Formularen der aͤlteſten Kirche

genommen . Orgeln Taufſteine , Alltäre ,
Bilder , Kreuze , Kerzen hat die engliſche Kirche
ebenfalls beibehalten ; ſo wie Chorr iit eand Mef
gewänder der Geiſtlichen . ) In Holland erſcheint
der Prediger mit uube deckt em Haupte auf der
Kanzel . ) Hoſtien waren iu der Fimi “ him 190ten Jahrhundert gebräuchlich ! W n

Rückſichtlich der Kirchenverfaſſung iki w

Deutſchland der evangeliſche Regent , auh wenn zer

Lutheraner wäre , als Foberſter Biſchof ſeiner reformix⸗
zten Unterthanen , und wenn er reformirt wäre , als
zoberſter Biſchof ſeiner ; lutheriſchen Unterthanen⸗ager⸗
kannt . In England ruht die ganze Vetfaſſung⸗der
hohen Kiche lediglich auf dem biiſch öͤflichen Sy⸗
ſtem , und zwar in einem ſo breiten Kreiſe daß z B ,

) Benthem , Engländiſcher Kirchen⸗und Schulen⸗
ſtaat , e, 26. Stäudlin , Kirchengeſchichte yon
Großbrittannien . II . 285.

# * ) Benthem dridt fih hierüber , naiv , E op,
obne Bitterkeit , ſo aus : Holl . Kſt . C. 8 . „ Sie be⸗
decken ſich nicht auf der Kanzel , wie die Flünfoſen

thun , ob ſte wohl ſonſt mehr Werke von dem Hiie ,
alè jene maden . Unterdeſſen können fie vow dem
Dedel niht weit entfernt Teben , dahero fie ibn mit

ſich auf die Kanzel nehmen ; und hängen ihnz hinter
fih auf dem Pfeiler auf . Einige tragen fein : Beden :
ken , die Mäntel , wethe Boghue tirg find ſünter der
Predigt abzulegen , und ibet ber Rangel zu hängen zc .

2 *
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der Geiſtlichkeit nicht nur ein eigener Gerichts ſtand

verſtattet , ſondern auch ein Rang angewieſen iſt , wel⸗

cher dem Erzbiſchof von Kanterbury den Vortritt vor

dem erſten Miniſter gibt .

In lutheriſchen Landeskirchen wiederholen

ſich ähnliche Erſcheinungen , wie bei den reformirten ;

die Concordienformel z. B. wurde eben wegen ihrer ,

den Gegentheil niederwerfenden Sätze , nicht allge⸗

mein angenommen , und auf der Lehre vom mündlichen

Genuſſe des Leibes und Blutes Chriſti im h. Abend⸗

mahle wird , ſo viel ſich aus den einzelnen Landes⸗

catechismen ſchließen läßt , nach dem ſtrengſten Sinne

faft nirgends beharrt . Catechismuspredigten

waren auch in dieſer Kirche nicht ungewöhnlich , * 3

die Evangelien und Epiſteln wurden oft gegen andere

vorgeſchriebene , bisweilen gegen freigewählte Texte

vertauſcht . Die Feier der Mpofteltage und die

des Dreikönigsfeſtes iſt in vielen Ländern abgeſchafft ;

die Privatbeichte faſt aller Orten außer Uebung

gekommen , die Privatkommunion war in Pom⸗

mern fogar verboten , ** ) der Erorcismus nie als

gemein ***) , und die Wittenbergifhe Liturgie , wie

oft wurde ſie nicht abgeändert ? Ja die Lutheraner

e ) Flügge , Geſchichte des deutſchen Kirchen⸗und

Predigtweſens . II . S . 232 .

) Flüg ge a. a. O. S . 456 .

u ) Flügge . S . 370 .
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banden ſich hie und da ſo wenig an äußere Gebräuche ,

daß ſie z. B. in Memmingen und in Hanau⸗Mün⸗

zenberg dem Ritus der reformirten Schweizer wenig⸗

ſtens einige Zeit hindurch beitraten *) , und in Weſt⸗

phalen Brod anſtatt der Hoſtien nahmen . In Hol⸗

land folgen ſie faſt ganz denſelben Kirchengebräuchen ,
wie die dortigen Reformirten . “ * ) Auch findet man

nicht in allen ihren Kirchen Bilder oder Kreuze , und

die letztern ſind auf den meiſten Begräbnißplätzen

verſchwunden . — Die Verfaſſung der lutheriſchen

Kirche iſt in Schweden , Dänemark und neuerlich auch

in Rußland nach dem ſtrengen biſchöflichen Syſteme

geordnet . Die Ausübung der Kirchengewalt kommt

unter katholiſchen Landesfürſten , ſo weit es Staats⸗

verhältniſſe geſtatten , überall dieſer Kirche ſelbſt zu .

Bei den ſogenannten Viſitationen ſtehen in Schwe⸗

den dem Superintendenten einige benachbarte Geiſtli⸗

he bei * * * ) , die Bußtage werden dort ale an

Sonntagen gefeiert , und die Kirchenzucht iſt ,

beſonders vermöͤge des Repräſentativſyſtemes , in jez

nem Reiche ſo wirkſam , als jede reformirte Kirche

nur immer wünſchen mag .

) Flügge . 200 ꝛc. Schelhorn , Reformationsge⸗

ſchichte der Reichsſtadt Memmingen . S . 190 .

Benthem , Holl . Kirchenſt . §. 16.

½ ) E. W. v. Schubert , Schwedens Kirchenverfaſſung .
I. S . 350 , 428 . IlI. S . 300 iç.



ych Dieſe Thatſachen , welche ſich leicht noch mehren

lisßell , werden hinreichend beweiſen , daß ganze prote⸗

ſtantiſthe Ländeskirchen bald in ihten Lehren , bald in

ihreln Gebräuthen und Verfaſſungen nicht blos von Ei⸗

nem Syſtem abweichen ſonderné daß ſie auch ſo oft

jeneß geſthieht⸗ſichnodie Satzungen des gegenüberſte⸗

henden evängeliſchen Syſtemes anzusignen wiſſen . “ Und

hieraus zerglebt ſich zals ünnbweisbare Folge , daß zwi⸗

AeA biotin pubteſtanlkiſchen ! Hauptlirchen eine bedin⸗

guügsloſe , gegenſeitige Wahlfreiheit und Wahl⸗

Weit wanditſchaft immer beſtanden hat , und noch

beſtehte — So blieb denn , für Einzelne , wie fln Alle ,

dAn fingger die Möglichkeit , » aus der Trennung

herausdzur Vereinigung und Einheit zu gelangen .

An Verfuchen , dieſe Möglichkeit vollſtändig und blei⸗

bend zu verwirklichen , hat es in der That ſelten ge

fiie

iii .

Von Unionsverſuchen .

So bereit waren die Reformatoren , das Eoau⸗

gelium des Friedens zu üben , daß die Sorge um ihre

„Eintracht wirklich älter iſt , als die unglückliche Tren⸗

nung ſelbſtt . = Kaum hatte ſich nämlich einige Span⸗

nung gezeigt , als der Landgraf Philipp von Heſſen ,

um das drohende Uebel ſogleich im Keime zu tilgen ,

1529 . in Marburg , ein Geſpräch zwiſchen Luther ,
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